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Die BLE

zentrale Umsetzungsbehörde

Präsident Dr. Hanns-Christoph Eiden

mehr als 1.380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Hauptsitz in Bonn 

 drei Außenstellen

 fünf weitere Standorte

 199 Besatzungsmitglieder auf See

Bonn

Hamburg

Weimar

München

Frankfurt a. M.

Köln

Berlin

Cuxhaven

Bremerhaven



Themen

 Landwirtschaft & Märkte

 Ernährung & Lebensmittel

 Fischerei & Bereederung

 Ländliche Räume

 Wald & Forstwirtschaft



Aufgaben

 Kommunikation von Ernährungs- und 

Landwirtschaftsthemen

 Projekte & Förderung

 Kontrolle & Zulassung

 Dienstleistungen



EU Timber Regulation (EUTR)

• Gilt seit 2013  Inverkehrbringen von illegal 

geschlagenem Holz verboten 

• Marktteilnehmer müssen Sorgfaltspflichtenregelung 

anwenden und das Risiko illegal eingeschlagenes 

Holz/Holzprodukte einzuführen minimieren 

 Sorgfaltspflichtenregelung 

1. Informationspflicht

2. Risikobewertung 

3. Risikominderung 

Kann das Risiko nicht auf ein vernachlässigbares Maß reduziert werden, sollte der 

Marktteilnehmer das Holz oder Holzerzeugnis nicht in Verkehr bringen.



Rechtsgrundlagen

• Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 20. Oktober 2010 über die Verpflichtungen von 

Marktteilnehmern, die Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen

• Verordnung (EU) Nr. 607/2012 der Kommission vom 06. Juli 2012 

über die detaillierten Bestimmungen für die Sorgfaltspflichtregelung 

und die Häufigkeit und Art der Kontrollen der 

Überwachungsorganisationen

• Verordnung (EU) Nr. 363/2012 vom 23. Februar 2012 zu den 

Verfahrensvorschriften für die Anerkennung und den Entzug der 

Anerkennung von Überwachungsorganisationen

• Gesetz gegen den Handel mit illegal eingeschlagenem Holz 

(Holzhandels-Sicherungs-Gesetz - HolzSiG) vom 11. Juli 2011

• EUTR-Leitfaden der Europäischen Kommission 

vom 12. Februar 2016 (Guidance Document)



HolzSiG und mögliche Verstöße im 
Rahmen der EUTR

Verstöße gegen die EUTR, die unmittelbar eine 

Ordnungswidrigkeit darstellen

Feststellungen zu fehlenden bzw. nicht durch angemessene 

Aufzeichnungen dokumentierten Informationen nach Art. 6 Abs. 1 a)

Verstöße die zunächst eine vollziehbare Anordnung 

durch die BLE zur Folge haben

Feststellungen zum Risikobewertungs- bzw. Risikominderungs-

verfahren (Art. 6 Abs. 1 b) und c))

 Vollziehbare Anordnung des Prüfdienstes und /oder des Ref. 524



Nationale Umsetzung in Deutschland

Holzhandels-Sicherungs-Gesetz (HolzSiG)

in Kraft getreten am 15.07.2011 (FLEGT)

in 2013 erweitert um Regelungen zur EUTR

HolzSiG regelt 

BLE zuständig für „imported timber and timber products“

Forstbehörden der Bundesländer zuständig für „domestic

timber“ im Rahmen der normalen forsthoheitlichen Tätigkeiten

Sanktionen



Aufgabe der BLE im Rahmen der 
EUTR

jährlich ca. 250 Prüfungen

- Vor-Ort-Prüfungen und Desktop-Prüfung

- retrospektive, risikoorientierte und stichprobenbasierte Prüfung

- Prüfung aufgrund von Beschwerden (Earthsight, EIA, etc.)

- Hinweise von anderen Kontrollbehörden

Auswertung von Prüfberichten 

- ggf. Einleitung von Bußgeldverfahren

Materialprüfung (Holzart und -herkunft) (Partner: Thünen Institut)

Information bereitstellen

Zusammenarbeit mit Generalzolldirektion, BfN, BKA, Interpol

Mitarbeit in EU-Gremien 



Marktteilnehmer

ca. 30.000 Unternehmen/Personen in DE können als 

Marktteilnehmer angesehen werden

jährlich über 520.000 Sendungspositionen 

Zusätzlich Importe über andere EU-Länder von dt. 

Marktteilnehmern

• Vor allem Niederlande, Belgien, Spanien, Italien, Kroatien

Definition: Art 2b) „Inverkehrbringen“ jede erstmalige entgeltliche oder 

unentgeltliche Abgabe von Holz oder Holzerzeugnissen auf dem Binnenmarkt, 

unabhängig von der angewandten Verkaufstechnik, zum Vertrieb oder zur 

Verwendung im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit.



Rechtsfolgen HolzSiG 

Verstoß gegen Informationspflicht stellt unmittelbar

einen OWI-Tatbestand dar

• Hinweisschreiben / Verwarnung / Bußgeldbescheid

Verstoß gegen Risikobewertungsverfahren

• zunächst vollziehbare Anordnung

• Verstoß gegen Anordnung = OWI-Tatbestand

Straftatbestände erfordern Vorsatz, 

Bereicherungsabsicht, beharrliche Wiederholungen



Wirken die Sanktionen abschreckend?

Grundsätzlich ja/nein ? EUTR Erwägungsgrund 27!

Feststellung bei Folgeprüfungen, dass  

• Marktteilnehmer ihr Verhalten positiv ändern

• Sorgfaltspflichtregelungen werden erstellt oder angepasst

• Überwachungsorganisation / Berater werden hinzugezogen

• freiwilligen Nutzung von Tracking Systeme, Materialproben, 

Dritt-Partie Verifizierung / Zertifizierungen

Aber: leider auch wiederholte Verstöße 

 OWI-Verfahren werden eingeleitet



Rechtsfolgen HolzSiG | Entwicklung



Analyse der Stichproben 



Länderprofile

- Vielzahl an unterschiedlichen Länderprofilen von 

unterschiedlichen Organisationen als Hilfestellung bei 

der Durchführung einer Risikobewertung

- Global Forest Watch, Timber Trade Portal, Forest

Legality, Forest Trends,  etc.

- aber tlw. nicht mehr aktuelle Information, ggf. einseitige 

interessengetriebene Darstellung



Länderprofile UNEP

Beinhalten: 

• Allgemeine Informationen über den Forstsektor

• Handelsströme EUTR-relevanter Produkte

• Länderspezifische Risiken im Forstsektor

Derzeit Verfügbar: Belarus, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Cameroon, 

China, Côte d’Ivoire, Malaysia, Myanmar, Republic of the Congo, Russian

Federation and Ukraine.

Deutsche Übersetzung auf BLE-Webseite
https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

https://www.ble.de/DE/Themen/Wald-Holz/Handel-Holz/EU-

Holzhandelsverordnung/Infos_Herkunftslaender.html

https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
https://www.ble.de/DE/Themen/Wald-Holz/Handel-Holz/EU-Holzhandelsverordnung/Infos_Herkunftslaender.html


Beispiel Länderprofil, 
Teil Dokumente China



Guidance Document | Leitfaden EUTR

https://www.ble.de/DE/Themen/Wald-Holz/Handel-

Holz/Guidance_Documents.html

https://www.ble.de/DE/Themen/Wald-Holz/Handel-Holz/Guidance_Documents.html


Zusätzlich zum bestehenden Leitfaden (2016) wurden 

bereits für 5 weitere Themenkomplexe zusätzliche 

Leitfäden erstellt.

1. Recyceltes Holz und Holzprodukte

2. Begründete Beschwerden

3. Risikominderungsmaßnamen

4. Bewaffnete Konflikte und Sanktionen in 

Risikobewertungssystemen

5. Due Diligence

Guidance Document | Leitfaden EUTR



Bundesanstalt für 

Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

53179 Bonn

handel-mit-holz@ble.de

www.ble.de/holzimport

Newsletter LINK

Guidance Documetns LINK

Länderübersichten LINK

FAQ LINK

mailto:handel-mit-holz@ble.de
http://www.ble.de/holzimport
https://www.ble.de/DE/Themen/Wald-Holz/Handel-Holz/EU-Holzhandelsverordnung/eu-holzhandelsverordnung_node.html
https://www.ble.de/DE/Themen/Wald-Holz/Handel-Holz/Guidance_Documents.html?nn=8904412
https://www.ble.de/DE/Themen/Wald-Holz/Handel-Holz/EU-Holzhandelsverordnung/Infos_Herkunftslaender.html?nn=8904412
https://www.ble.de/DE/Themen/Wald-Holz/Handel-Holz/Haeufig_gestellte_Fragen_FAQS.html?nn=8904412

